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Einleitung

Das Verständnis der Tarifautonomie und damit verbunden die Sichtweise auf 
Tarifvertragsparteien hat sich in den letzten zwanzig Jahren in Deutschland ge-
wandelt. Mittlerweile ist anerkannt, dass Tarifautonomie kollektiv ausgeübte Pri-
vatautonomie ist.1 Mit dem Abschied von der Delegationstheorie2 sind Tarifver-
tragsparteien aus dem Schatten des Staates herausgerückt. Sie werden nunmehr als 
Privatrechtssubjekte angesehen, die ihre grundrechtlich gewährleistete, von ihren 
Mitgliedern abgeleitete Autonomie ausüben und keine staatlich delegierte Macht. 
Eine Konsequenz des gewandelten Verständnisses ist, dass Tarifvertragsparteien 
nicht mehr als unmittelbar grundrechtsgebunden angesehen werden.3 Grundrechte 
binden gemäß Art. 1 Abs. 3 GG den Staat. Üben Tarifvertragsparteien keine staat-
lich delegierte Macht aus, entfällt der Grund, sie staatsgleich unmittelbar an die 
Grundrechte zu binden.4

Im Gegensatz zur in Deutschland herrschenden Vorstellung, die die Autonomie 
der Tarifvertragsparteien und ihrer Mitglieder betont, rückt der EuGH Tarifver-
tragsparteien in Staatsnähe. Er spricht sich etwa dafür aus, „kollektive Regelungen 
unselbständiger Arbeit“, also auch Tarifverträge an der in Art. 45 AEUV gewähr-
leisteten Arbeitnehmerfreizügigkeit zu messen.5 Die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sei gefährdet, wenn Vereinigungen, die dem öffentlichen Recht nicht unterlägen, 
Hindernisse kraft ihrer rechtlichen Autonomie setzen könnten.6 Damit richtet der 

	 1	St. Rspr., siehe etwa BAG, Urteil v. 25. 2. 1998 – 7 AZR 641/96, NZA 1998, 715, 716 = 
BAGE 88, 118 und BAG, Urteil v. 27. 6. 2018 – 10 AZR 290/17, NZA 2018, 1344 Rn. 33 = BAGE 
163, 144; BVerfG, Urteil v. 11. 7. 2017 – 1 BvR 1571/15 u. a. (Tarifeinheitsgesetz), BVerfGE 146, 
71 Rn. 147 = NZA 2017, 915 („kollektivierte Privatautonomie“); siehe für das Schrifttum etwa 
Giesen, Tarifvertragliche Rechtsgestaltung für den Betrieb, S. 143 ff., Bayreuther, Tarifauto-
nomie als kollektiv ausgeübte Privatautonomie, S. 55 ff., Arnold, Betriebliche Tarifnormen, 
S. 238 ff., Höpfner, Tarifgeltung, S. 229 und ErfK / Linsenmaier, Art. 9 GG Rn. 55 ff.
	 2	Etwa BAG, Urteil v. 15. 1. 1955 – 1 AZR 305/54, NJW 1955, 684, 686 f. = BAGE 1, 258; 
Hueck / Nipperdey, Arbeitsrecht II/1, S. 347; Säcker, Gruppenautonomie, S. 265 ff.
	 3	BAG, Urteil v. 27. 5. 2004 – 6 AZR 129/03, NZA 2004, 1399, 1401 = BAGE 111, 8; BAG, 
Urteil v. 27. 6. 2018 – 10 AZR 290/17, NZA 2018, 1344 Rn. 33 = BAGE 163, 144; ausführlich 
Wiedemann / Jacobs, Einl. Rn. 25 ff., 261 ff. m. w. N.
	 4	Siehe aber Däubler, KJ 2014, 372, 382 und Däubler / ders., Einl. Rn. 147 ff., der die Grund-
rechtsbindung der Tarifvertragsparteien damit begründet, dass sie „soziale Gewalt“ ausüben.
	 5	EuGH, Urteil v. 12. 12. 1974 – Rs. 36/74 (Walrave), Slg. 1974, 1406 Rn. 16 = NJW 1975, 1093;  
EuGH, Urteil v. 15. 12. 1995 – C-415/93 (Bosman), Slg. 1995, I-5040 Rn. 82 ff. = NZA 1996, 191; 
EuGH, Urteil v. 10. 3. 2011 – C-379/09 (Casteels), Slg. 2011, I-1405 Rn. 19 f. = NZA 2011, 561.
	 6	EuGH, Urteil v. 15. 12. 1995 – C-415/93 (Bosman), Slg. 1995, I-5040 Rn. 82 f. = NZA 
1996, 191; EuGH, Urteil v. 13. 4. 2000 – C-176/96 (Lehtonen), Slg. 2000, I-2714 Rn. 35 = NZA 
2000, 645; EuGH, Urteil v. 17. 7. 2008 – C-94/07 (Ranccanelli), Slg. 2008, I-5939 Rn. 44 = 
NZA 2008, 995.
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EuGH den Fokus darauf, wie Tarifvertragsparteien und Tarifverträge wirken. 
Aufgrund der Breitenwirkung von Tarifverträgen sollen Tarifvertragsparteien die 
Grundfreiheiten in einer dem Staat vergleichbaren Weise bedrohen können.

Die Vorstellungen darüber, was Tarifvertragsparteien ausmacht und welchen 
Regelungen sie in der Folge unterliegen, gehen auf Ebene des deutschen und des 
europäischen Rechts also auseinander. Während auf deutscher Ebene die Legiti-
mationsquelle des Handelns von Tarifvertragsparteien im Fokus steht, fokussiert 
der EuGH die Wirkung ihres Handelns. Nun sind die deutsche und die europäische 
Ebene des Rechts keine miteinander unverbundenen Ebenen des Rechts, sondern 
sie sind in den Worten des BVerfG „in vielfältiger Weise aufeinander bezogen, 
miteinander verschränkt und wechselseitigen Einwirkungen geöffnet“.7 Welche 
Folgen hat daher die unterschiedliche Sichtweise auf Tarifvertragsparteien und 
Tarifverträge bei gleichzeitiger Verschränkung der Rechtsordnungen? Für die 
Bindung an das Primärrecht in Form der Grundfreiheiten hat sich die Sichtweise 
des EuGH auf das Tarifgeschehen durchgesetzt. Offen ist hingegen, in welchem 
Verhältnis Tarifvertragsparteien und Tarifverträge zum Sekundärrecht in Form 
von Richtlinien stehen. Sind Tarifvertragsparteien an Richtlinien gebunden? Sind 
Tarifverträge an Richtlinien zu messen?

Mit der Rechtsetzungsform Richtlinie eng verbunden ist das Instrument der 
richtlinienkonformen Rechtsfindung. Dieses ist für Gesetze anerkannt. Ungelöst ist 
dagegen die Frage, ob Tarifverträge richtlinienkonform auszulegen und fortzubil-
den sind.8 Stellungnahmen des EuGH und des BAG dazu fehlen.9 Allerdings haben 
sich die Generalanwälte Colomer und Szpunar dafür ausgesprochen, Tarifverträge 
richtlinienkonform auszulegen.10 Im deutschen Schrifttum haben die Schlussan-
träge von Generalanwalt Colomer ein kritisches Echo nach sich gezogen. Dieses 
Echo ist jedoch mittlerweile bis auf kurze Hinweise in Kommentierungen verklun-
gen. Auch monographisch ist die Frage bislang nicht umfassend aufgearbeitet.11

	 7	BVerfG, Beschluss v. 25. 7. 1979 – 2 BvL 6/77, BVerfGE 52, 187, 200 = NJW 1980, 519; 
BVerfG, Beschluss v. 22. 10. 1986 – 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339, 368 = NJW 1987, 577.
	 8	HMB / Engels, Teil 1 Rn. 53. In Aufsätzen, Anmerkungen und Kommentierungen setzen 
sich einige Autoren mit der richtlinienkonformen Tarifvertragsauslegung auseinander, siehe 
dazu den Überblick unter 2. Teil 1. Kapitel C. (S. 136 ff.).
	 9	BAG, Urteil v. 15. 12. 2015 – 9 AZR 611/14, NZA 2016, 772 Rn. 32 bezeichnet es als 
„umstrittene Frage, ob und in welchem Umfang eine richtlinien- oder unionsrechtskonforme 
Auslegung eines Tarifvertrags überhaupt vorgenommen werden darf“; vgl. dagegen zuvor 
Höpfner, RdA 2013, 65, 72.
	 10	GA Colomer, Schlussanträge v. 6. 5. 2003 – C-397/01 bis C-403/01 (Pfeiffer), Slg. 2004, 
I-8839 Rn. 59 = BeckEuRS 2003, 389800; GA Colomer, Schlussanträge v. 27. 4. 2004  – 
C-397/01 bis C-403/01 (Pfeiffer), Slg. 2004, I-8859 Rn. 48 = BeckEuRS 2004, 389801; GA 
Szpunar, Schlussanträge v. 20. 11. 2014 – C-533/13 (AKT), BeckEuRS 2014, 406256 Rn. 132.
	 11	Die richtlinienkonforme Tarifvertragsauslegung ist ein Untersuchungsgegenstand von 
mehreren in der Dissertation von Dewald, Die Anwendung des Unionsrechts auf den deutschen 
Tarifvertrag. 
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Wenn man wie der EuGH Tarifvertragsparteien in Staatsnähe rückt und auf die 
Wirkung von Tarifverträgen abstellt, liegt es nahe, Tarifverträge gleichermaßen 
wie Gesetze richtlinienkonform auszulegen und fortzubilden. Schwerer fällt die 
richtlinienkonforme Auslegung und Fortbildung von Tarifverträgen hingegen, 
wenn man die deutsche Sichtweise auf Tarifverträge zugrunde legt. Schließlich 
sind Tarifverträge privatrechtliche Verträge, die von Tarifvertragsparteien ver-
einbart werden. Das Handeln der Tarifvertragsparteien wird nicht vom Staat als 
Richtlinienadressat, sondern von den Mitgliedern legitimiert.

Im Übrigen bringt die richtlinienkonforme Auslegung und Fortbildung bei Ge-
setzen stets einen Kompetenzkonflikt der Staatsgewalten mit sich. Je nachdem 
wo die Grenzen richtlinienkonformer Rechtsfindung gezogen werden, wird die 
Machtbalance zwischen Judikative und Legislative verschoben. Je weitreichender 
man der Judikative die Kompetenz zuspricht, Gesetze richtlinienkonform auszu-
legen und fortzubilden, desto mehr beschneidet man die Rechtsetzungsmacht der 
Legislative. Je niedriger die Hürden angesetzt werden, damit nationale Gerichte 
die Entscheidungen des EuGH im Wege richtlinienkonformer Rechtsfindung um-
setzen können, desto mehr verlagert sich Rechtsetzungsmacht von der nationalen 
Legislative hin auf die europäische Ebene zum EuGH. 

Auch der richtlinienkonformen Auslegung und Fortbildung von Tarifverträ-
gen wohnt ein Kompetenzkonflikt inne. Dieser findet jedoch nicht zwischen den 
Staatsgewalten, sondern zwischen den Gerichten und den Tarifvertragsparteien 
statt. Es geht also nicht darum, die Sphären unterschiedlicher Staatsgewalten 
voneinander abzugrenzen. Abzugrenzen ist vielmehr die Sphäre staatlicher Macht 
von der Sphäre, in der private Akteure ihre grundrechtlich gewährleistete Autono-
mie entfalten. Wie weit reicht die Autonomie der Tarifvertragsparteien in Zeiten 
starker Europäisierung des nationalen Arbeitsrechts durch Richtlinien? Müssen 
Tarifvertragsparteien Einschränkungen ihrer Autonomie hinnehmen, da nationale 
Gerichte die Auslegung von Tarifverträgen an Richtlinien und den Vorgaben des 
EuGH ausrichten müssen?

A. Beispielsfall

Dass sich die deutsche Rechtsprechung bislang kaum mit der Frage der richt-
linienkonformen Auslegung und Fortbildung von Tarifverträgen beschäftigt hat, 
überrascht nicht. Vielfach sind Probleme mit richtlinienwidrigen tariflichen Re-
gelungen im Wege der richtlinienkonformen Gesetzesauslegung oder richtlinien-
konformen Rechtsfortbildung in den Griff zu bekommen, da Tarifverträge ihrer-
seits gesetzeskonform auszulegen sind.12 Als Grund für die gesetzeskonforme 
Auslegung wird genannt, dass Tarifvertragsparteien im Zweifel wirksame Rege-

	 12	St. Rspr. BAG, Urteil v. 21. 3. 2018 – 5 AZR 862/16, AP Nr. 47 zu § 1 TVG Tarifver-
träge:  Druckindustrie Rn. 30 = BAGE 162, 144; JKOS / Krause, § 4 Rn. 186; Kempen / Za-


